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Nach Landesrecht zuständigen Behörden (§18)

IHKs und Ausbildungsstätten (§19)

Ausländische Behörden (EU/EWR) (§ 22)

Registereinträge ersetzen zukünftig die 
Ausstellung von Teilnahme – und Prüfungsbescheinigungen!

Inländische Behörden und Stellen (§21)

FQN-Hersteller (§ 17)

Fahrer/Fahrerinnen (§25)

Vorführender
Präsentationsnotizen
§ 17: FQN-Hersteller = Bundesdruckerei§ 18: nach Landesrecht zuständige Behörden = Fahrerlaubnisbehörden, Anerkennungsbehörden§ 19: IHKs und Ausbildungsstätten§ 21: Inländische Behörden = Strafverfolgungs-, Vollstreckungs- und Vollzugsbehörden, Anerkennungsbehörden, Bußgeldbehörden, Fahrerlaubnisbehörden, Polizei, BAG, Grenzschutz/Bundespolizei§ 25: kostenlose Auskunft für Fahrer -  Antrag schriftlich oder elektronisch�elektronisch = Identidätsausweise nach Personalausweisgesetz, eID-Karte-Gesetz oder Aufenthaltgesetz Daten können selbst nicht gelöscht werden – Korrektur möglich, aber wird nachvollzogen.�Ausbildungsstätten müssen Registereinträge nach Abschluss der Maßnahme/des Kurses vorzunehmen, spätestens jedoch am darauffolgenden Tag.�Die Ausbildungsstätten und IHKs haben dafür Sorge zu tragen, dass bis zur Inbetriebnahme der Schnittstelle zum Berufskraftfahrerqualifikationsregister die erforderlichen Maßnahmen (z. B. Anschaffung von Software) getroffen werden, um Daten übermitteln zu können.�Nach Zulassung zur Datenübermittlung erhalten die anerkannten Ausbildungsstätten und die Industrie- und Handelskammern einen lesenden und einen schreibenden Zugriff. Der lesende Zugriff dient der Feststellung, ob bereits Einträge zu einer Maßnahme im Rahmen der beschleunigten Grundqualifikation o.ä. besucht wurden. Dies umfasst die Personendaten des jeweiligen Fahrers sowie ggf. bereits absolvierte Maßnahmen. Dies ist notwendig, da es Fälle gibt, in denen zum Beispiel die Ausbildungsstätte gewechselt wird. Auf diese Weise kann die Ausbildungsstätte den Berufskraftfahrer auch dahingehend beraten, welche Leistungen er noch zu erbringen hat. Bereits erfolgte Einträge können von einem Dritten nicht geändert werden. Der schreibende Zugriff hat den Zweck z. B. weitere Eingaben zu Maßnahmen oder absolvierten Prüfungen zu erfassen.



§ 12 Berufskraftfahrerqualifikationsregister (BQR)

Zeitplan in drei Stufen

Stufe 1: Wirkbetriebsaufnahme am 23. Mai 2021 

• Einrichtung eines Berufskraftfahrerqualifikationsregisters 
- Speicherung von Fahrerqualifizierungsnachweisen 
- Datenaustausch mit den Fahrerlaubnisbehörden 
- Nationales Anfrage-/Auskunftsverfahren (Polizei, BAG, etc.) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
	



§ 12 Berufskraftfahrerqualifikationsregister (BQR)

Zeitplan in drei Stufen:

Stufe 2: Wirkbetriebsaufnahme im Oktober 2021 

• Speicherung der Kontaktdaten der IHK‘en und anerkannten Ausbildungsstätten 
• Datenaustausch mit den Ausbildungsstätten und IHK‘en

Vorführender
Präsentationsnotizen
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Zeitplan in drei Stufen:

Stufe 3: Wirkbetriebsaufnahme im Oktober 2021 
(Abhängig von ausstehenden Vorgaben der EU-Kommission) 

• Internationales Anfrage-/Auskunftsverfahren über Daten zum 
Fahrerqualifizierungsnachweis (ProDriveNet) 

• Ggf. später: Anfrage-/Auskunftsverfahren über Teilnahmebescheinigungen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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Das Berufskraftfahrerqualifikationsregister ist ein Register zur Speicherung von Daten, die 
erforderlich sind, um feststellen zu können:
1. ob der Fahrer im Besitz eines Fahrerqualifizierungsnachweises ist und von welcher Behörde 
dieser ausgestellt wurde,

2. für welche Fahrerlaubnisklasse die Pflicht zur Grundqualifikation, beschleunigten 
Grundqualifikation und Weiterbildung erfüllt wurde, 

3. welche nach Anlage 1 der Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung vorgeschriebenen 
Unterkenntnisbereiche dem Fahrer im Rahmen der beschleunigten Grundqualifikation und der 
Weiterbildung vermittelt wurden und in welchem Umfang und in welcher Ausbildungsstätte 
die Vermittlung erfolgte, 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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4. ob eine Anrechnung anderer abgeschlossener spezieller Maßnahmen im Rahmen der 
beschleunigten Grundqualifikation oder im Rahmen der Weiterbildung stattgefunden hat,

5. ob, wann und wo der Fahrer eine Prüfung zur Erlangung der Grundqualifikation oder der 
beschleunigten Grundqualifikation abgelegt hat und 

6. ob nachträglich Tatsachen bekannt wurden, auf deren Grundlage Einträge in das 
Berufskraftfahrerqualifikationsregister verändert oder Fahrerqualifizierungsnachweise 
zurückgenommen wurden. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
 



§ 13 Registerführende Behörde 

Das Kraftfahrt-Bundesamt führt das Berufskraftfahrerqualifikationsregister 

Vorführender
Präsentationsnotizen
 



§ 14 Inhalt des Berufskraftfahrerqualifikationsregisters 

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist befugt, zur Führung des Berufskraftfahrerqualifikationsregisters 
folgende Daten zu erheben, zu speichern und zu verwenden: 
1. Daten des Fahrerqualifizierungsnachweises von Fahrern: 
a) Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, akademischer Grad und 
Geschlecht des Inhabers des Fahrerqualifizierungsnachweises, 
b) Tag der Ausstellung und des Ablaufs der Gültigkeit des Fahrerqualifizierungsnachweises, 
c) die den Fahrerqualifizierungsnachweis ausstellende Behörde, 
d) Status des Fahrerqualifizierungsnachweises mit Angabe zum Statusdatum, 
e) die den Status eines ausgestellten Fahrerqualifizierungsnachweises mitteilende Behörde, 
f) Führerscheinnummer des zum Zeitpunkt der Ausstellung des Fahrerqualifizierungsnachweises 
gültigen Führerscheins einschließlich Ausgabestaat des Führerscheins, 
g) Seriennummer des Fahrerqualifizierungsnachweises, 
h) Schlüsselzahl 95 nach Anlage 9 der Fahrerlaubnis-Verordnung, 
i) Fahrerlaubnisklassen, für die die Schlüsselzahl 95 Gültigkeit hat, 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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2. Daten zur Grundqualifikation von Fahrern: 
a) Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, akademischer Grad und 
Geschlecht des Teilnehmers, 
b) Name und Anschrift der prüfenden Stelle, 
c) Tag der erfolgreichen Ablegung der theoretischen und praktischen Prüfung, 
d) die Art der Prüfung, nämlich 
aa) Regelprüfung, 
bb) Umsteigerprüfung, 
cc) Quereinsteigerprüfung, 
dd) Prüfung zum Abschluss der Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer oder 
ee) Prüfung zum Abschluss der Berufsausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb, 

e) Fahrerlaubnisklassen, für die die Grundqualifikation erworben wurde, 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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3. Daten zur beschleunigten Grundqualifikation von Fahrern: 
a) Name und Anschrift der Ausbildungsstätte sowie Angaben zur zuständigen Anerkennungs- und 
Überwachungsbehörde sowie das Aktenzeichen des Anerkennungsbescheides, 
b) Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, akademischer Grad und 
Geschlecht des Teilnehmers, 
c) Zeitraum des Unterrichts und tatsächliche Dauer der Unterrichtsteilnahme, 
d) Angaben zu den vermittelten Unterkenntnisbereichen nach Anlage 1 der 
Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung und zu anderen abgeschlossenen speziellen 
Maßnahmen im Sinne des§ 12 Nummer 4, 
e) Name und Anschrift der prüfenden Stelle, 
f) Tag der erfolgreichen Ablegung der theoretischen Prüfung, 
g) die Art der Prüfung, nämlich 
aa) Regelprüfung, 
bb) Umsteigerprüfung oder 
cc) Quereinsteigerprüfung, 
h) Fahrerlaubnisklassen, für die die beschleunigte Grundqualifikation erworben wurde, und 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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4. Daten zur Weiterbildung von Fahrern:
a) Name und Anschrift der Ausbildungsstätte sowie Angaben zur zuständigen Anerkennungs-
und Überwachungsbehörde sowie das Aktenzeichen des Anerkennungsbescheides, 
b) Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, akademischer Grad und 
Geschlecht des Teilnehmers, 
c) Zeitraum des Unterrichts und tatsächliche Dauer der Unterrichtsteilnahme, 
d) Angaben zu den vermittelten Unterkenntnisbereichen nach Anlage 1 der 
Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung und zum Vorliegen anderer abgeschlossener 
spezieller Maßnahmen im Sinne des § 12 Nummer 4, 
e) Seriennummer des aktuell gültigen Fahrerqualifizierungsnachweises, soweit ein solcher 
bereits ausgestellt wurde. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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